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Seiner Kunden

VÜW
Am hh. Festtage Pctcr und Paul erhaltet Sc. Gn.

Albrecht voll Sutler in der ehrwürdigen Stiftskirche zu
Maria-Einsicdelu durch Sc. Gn. C.itl, Dischos von Dosti
als Ccnsccrator, und unter Assistenz Sr. Gn. Ztezch..», M-
schos von Sills unc-Gciis, und Sr. Gn. Heinrich, Abt von Ein-
siedeln, die Consecration als Bischof von Carran i. g. und

Coadjutor von Chur. Mit Vergnügen werden die Katho-
liken der Schweiz bei diesem Anlast folgende nähere Berichte
über das Leben und Wirken desjenigen lesen, welchen die

Weisheit und Liebe unseres hl. Vaters Pius IX. zu einer

so hohen Würde im Pricstcrthnm der hl. Kirche berufen hat.

Unser zum Bischof präconisirte Mitbürger, Hr. Albrecht

von Hlllstr ist in Bern den 18. Juli 1808 geboren. Sein

Vater war der berühmte Verfasser der Restauration der

Staatswissenschaft, seine Mutter stammt aus dem edcln

altbernischen Geschlechte von Watte nwyl; bis in sein

12. Aitcrsjahr verblieb Albrecht von Hallcr in seiner Va-

terstadt Bern und besuchte das dortige Gymnasium, die

sogenannte „grüne Schule." Nach dem Uebertritt seines

Vaters zur täthol. Kirche, kam er im Jahr 1821 mit sei-

nem Bruder nach Gottstadt in das Erziehnngs-Jnstitnt
des Hrn. Pfarrers und Kämmerers Zchcndcr, wo er nicht

ganz zwei Jahre blieb. Im Februar 1828 holte er seine

Eltern zu Paris ein, adsvlvirte daselbst im Collegium

Stanislaus seine Gymnasialstudicn, und trat nach reifer

Ucberlegnng und nachdem er den Unterricht, sowohl eines

protestantischen als eines katholischen Geistlichen genossen

hatte, Anfangs August 1826 daselbst zur katholischen
Kirckc zurück. '

Eine eigene Veranlassung bestimmte ihn, als Cadet

in k. sardinischc militärische Dienste zu treten. Allein die

schon frühe und schon vor seinem Neligions-Uebcrtritt er-

wachte Neigung zum geistlichen Stande verließ ihn selbst
mitten in den Zerstreuungen des Garnisonslcbcns nicht.
Im Jähr 1829, gerade zu einer Zeit, als ihm durch Ver-
setzung in einen andern Militärdienst günstigere Aussichten
geboten wurden, nahm und erhielt er seinen Abschied ans
dein Kriegslebcn, um als geistlicher Seminarist in das

deutsche Collegium zu Rom einzutreten. Dort widmete
er sich zwei Jahre den philosophischen und vier Jähre den

theologischen Studien, erhielt die Priesterweihe am Öfter-
samstag 1834 und im Herbste 1835 nach vollendetem theo-
logischem Curse und bestandenem Examen das Doctorat der

Theologie.

In die Schweiz zurückgekehrt, wurde er vom Hochsel.
Bischof Jenny als katholischer Vicar nach Lausanne ge-
schickt, wo er zugleich die katholische Pfarrei M or sec zu
verscheu hatte, nach 11 Monaten aber im Herbst 1836 vom
damalige» Nuntius, jetzigen Kardinal ckx

als Secretär und Kanzler nach Schwyz berufen. Er blieb
bei demselben bis zu dessen Beförderung zum Cardinal,
wollte jedoch Sr. Eminenz nicht nach Italien folgen, sou-
dern zog vor, die ihm augcbotcne Pfarrei Galgen eu im
Kt. Schwyz anzunehmen, indem er mehr Neigung für die

Scclsorge hatte und in seinem Vaterlandc wirken wollte.
Die Pfarrei Galgenen, welche er im Frühling 1839

bezog, verliest er nicht mehr bis zu seiner Berufung als
General-Vicar des greisen Bischofs von Chur, wie-
wohl ihm wiederholt andere annehmlichere Stellen geboten
wurden. Als im Februar 1842 Hr. Domherr und Decan

Ganginer in Lachen starb, ernannte ihn der Bischof zu sei

nem Commissar für den äußern Theil des Kts. Schwyz
und den Kt. Glarns, und das Vertrauen seiner Mitbrü-
der verlieh ihm das Dccanat des Zürchcr-March-
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Capitels. Im Herbst 1855 trat er das General-Vica-

riat in Chur an, behielt jedoch cind versah noch thcilweise

ivährend einem Jahre seine Pfarrei, auf die er erst im Oc-

tober 1856 definitiv resignirte.
Der Hochw. Bischof Carl von Chur hat ihn vom

hl. Stuhl als Weihbischof (ohne Recht der Nachfolge),

verlangt, damit er ihn bei zunehmender Schwäche, so wie

bisher in den administrativen Geschäften, so in Zukunft
auch in den Verrichtungen seines Pontifical-Amts vertreten

tonne; mit liebevoller Bereitwilligkeit hat Se. Hl. Pius IX.
diesem Begehren entsprochen und dadurch dem Bisthum Chur
und der ganzen katholischen Schweiz Freude und Segen
bereitet.

Leben und Sterben des Hochw. Ignli) Knoblecher,

aMol. Vikars in Central-Aftika.
(Mitgetheilt von Sr. Hochw. Hrn. A. Eichholzer in Neapel.)

^ II. Die Missionäirs gründeten ihre Hoffnung für
die Bekehrung der Neger auf deren Kinder, durch die sich

das Christenthum wie unvermerkt in die verschiedenen Stämme

einführen werde. Einige dieser in^ den Missionsschulen

unterrichteten Kinder, unter denselben der Sohn des Hänpt-

lings der Vary in Gondocoro, sind bereits erwachsen und

Familienväter, gut begründet und fest in unserer heiligen

Religion. Indessen bekehrten die Missionairs auch einige

Erwachsene. Der Proviear glaubt, die Zahl aller bekehr-,

ten Neger belaufe sich in den 3 Stationen auf etwa 566.

Oft ereignet sich der Fall, daß Neger ihre kleinen, kranken

Kinder den Missionairs überbringen mit der Bitte, sie vor
dem Tod mit dem Wasser des großen Geistes zu waschen,

d. h. sie zu taufen. Das schönste Lob der Missionairs
und besonders ihres Proviear's Knoblecher besteht wohl in

der Achtung und dem Zutrauen, das sie sich unter den

Negern erworben haben, ungeachtet der starken und leider

nur zu wohl begründeten Vorurtheilc gegen die Weißen.

Die einzigen von den Negern gesehenen Weißcil ftnd einige

geizige lind schlechte Kaufleute, die gereizt von niederem

Erwerbs-Trieb, öfters aus dem weißen Nyl bis weit von

Chartnm zu einigen Negerstämmen kommen zum Kauf von

Elcphantenzähncu und auch Sklaven, wobei sie vielfältigen

Betrug, Diebereien und Mißhandlungen an den Einwohnern
verüben.

Einige Europäer in Chartnm heuchelten Freundschaft

süp die Missionairs, waren aber Wölfe unter dem Schafs-

pelz und die größten Feinde der Mission, die sie durch

schwärze Vcrläumdungen in Mißcredit bringen und so zer-

nichtcn wollten. Diese verdorbenen Menschen, welche die

Laster der Christen und Mahomedancr haben, aber keine

Tugend weder der Einen noch der Anderen, begreifen sehr

wohl, daß sie bei der Bekehrung der Neger zum Christen'

thnln, ihr bctrügliches und schändliches Gewerb nicht mehr

fortsetzen könnten, deßwegen faßten sie einen wahrhaft teuf-

tischen Haß gegen die Mission. Ans dieselbe Weise hatten

schon früher in Amerika weiße Kaufleute die katholischen

Missionairs bei den Wilden verlänmdet, um ferner sie be-

trügen lind ihnen Branntwein für ihre Häute geben zu kön-

lien. — Auch Said Pascha, wirklich Vicekönig in Egyp-

ten, ein menschenfreundlicher Mann, der die Sklaverei in
alleu seineu Staaten aufhob, redete in einer dem Proviear
gewährten Audienz licit Entrüstung von den Gottlosigkeiten
der Europäer gegen die Neger. Doch diese mit ihrem ge-

funden Verstand lernten bald die Missionairs, die ihnen
so viel Gutes thun, von den weißen Kaufleuten unterschei-

den, und behandeln Jene fortwährend gilt und mit Ach-

tung und sehen es gern, daß sie in ihrem Lande bleiben.

Der Proviear mußte nun in den 3 Stationen mit gro-
ßen Kosten Wohnungen und Kirchen bauen für die Mis-
sionairs, ihre kleinen Zöglinge und für ihre Bedienten.

Die Kirche in Chartnm, größer und schöner, als die in
den beiden übrigen Stationen, ist noch nicht vollendet,
allein 3 Zimmer des neuen, großen Missionshauses wnr-
den zu einet Kirche umgebildet und dienen bis itzt zum
Gottesdienst. Die Missionairs habeü alle mögliche Sorg-
fält für ihre schwarzen Schulkinder und suchen vorzüglich
ans ihnen gute Christen zu bilden, um durch sie in den

betreffenden Stämmen das Christenthum im innern Afrika
zu verbreiten. Einige dieser Kinder wurden deßlpegen von
den Missionairs nach Europa geschickt, wo sie in der

Propaganda zu Rom und in dergleichen Anstalten in
Oesterreich erzogen und für diese Mission ausgebildet wor-
den. Der-Proviear fragte einen dieser Zöglinge, .einen

lebhaften, sehr geschickten und recht guten Knaben, der

nun wirklich in der Propaganda in Rom stndirt, vor
der Taufe, welchen Namen er sich wünsche. Dieser ant-

wertete, den Namen eines Apostels und zwar den des

Andreas. — Aber warum gerade denn den Namen eines

Apostels und gerade diesen? — Ich will den Namen eines

Apostels und den des Andreas, weil dieser Name Stärke
bedeutet und weil ich ein Apostel meiner Landslcute wer-
den will und dafür stark sein muß.

Es ist kein Zweifel, daß die Neger-Missionairs viele

und große Vortheile vor den Weißen haben werden. Denn
die Neger sind immer wenigstens im Anfang mißtrauisch

gegen die weißen Missionairs, nie aber gegen ihre Lands-

lente als Missionairs. Dann ist das Klima der heißen

Zone im Innern Afrikas tödtlich für die Europäer, nicht

aber für die Eingebornen. Nur in der kurzen Zeit von

zehn Jahren starben 14 Missionairs dieses neuen Vicariats,

während viele Eingeborne ein hohes Alter sogar von 166
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und noch mehr Jahren erreichen. Uebcrdicß kennen die

Ncger-Missivnairs die Sprache, Sitten und Gebräuche ih-

rer Landskcute, und sind an ihre Lebensart gewohnt, da-

gegen kostet dieses den europäischen Missionairs viele Zeit
und Muhe.

Die Gründung der zwei Stationen Gondocoro und hl.

Kreuz und ihrer Schulen gehören ganz dem Provicar
Knoblecher. Hier ist zu bemerken, daß er dieselben nur
stiften konnte mit den großen Unterstützungen Oesterreichs.

Die kaiserliche Familie, die Bischöfe und sehr pielö fromme

Personen ans allen Ständen gaben dazu ihre Beiträge.

Doch zur' Bekehrung und Civilisirung der Neger im In-
nern Afrikas genügte die Gründung der neuen Mission
nicht, das hl. Werk mußte auch erhalten werden. Zu die-

sem Ende gründete sich in ganz Oesterreich ein frommer

Verein, unter dem Namen Marien-Verein, ähnlich

unserm Verein der Glaubeiisvcrbrcitnng. Dieser Verein

erhaltet mit seinen großen Beiträgen seit 8 Jahren diese

neue Mi/sion, die daher mit Recht eine Österreichische ge-

nannt werden kaun. Derselbe hat seinen Rath in Wien
und veröffentlichet alljährlich die merkwürdigsten Berichte
und die Rechnung der frommen Beiträge. Es muß hier
bemerkt werden, daß auch dieser Verein seine Entstehung
dem Provicar Knoblecher verdankt, der 1830 bei seiner

Rückkunft ans Afrika viele angesehene und hochstehende

Personen für seine neue und wichtige Mission zu gewinnen

wußte. (Schluß folgt.)

ActenjM zum Aarlsauischen Eheverkündungsstreit.

(Mitgetheilt.)

Das Landcapitcl Drcuigartcn
an

den Tit. Großen Nath des Kantons Aargau.

Tit. Gestützt auf den § 14 der aargauischcu Kantons-

Verfassung, wodurch Jedermann das Recht eingeräumt ist,

Gesuche und Beschwerden au alle öffentlichen Behörden. >zu

bringen, hat das überschriebene Capitel in seiner unterm

21. April l. I. abgehaltenen Besainmlung uns die Pflicht

überbunden, nachstehende Darstellung mit Bittgesuch Hoch-

ihnen einzureichen.

Den 2. März abhin hat der Tit. h. Regierungsrath

des Kts. Aargau — wie Hochihncn genugsam bekannt —
eine Verordnung betreffend die Verkündung der gemischten

Ehen erlassen, wodurch „jeder Geistliche, welcher wegen

Confcssionsvcrschicdenheit christlicher Brautleute die Vcr-

kündung einer Ehe und Ausstellung eines gesetzlichen Vcr-

kündscheincs verweigert oder die Verkündung von andern

als den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen abhängig

macht, mit einer Ordnungsbnße von Fr. belegt wird."
<

Wir wollen es keiner nähern Erörterung unterziehen,
ob der Erlaß und Vollzug obiger Verordnung die Ehre
des freien Standes Aargau allseitig wahre und erhöhe oder

ihm vielfachen Eintrag thue; ob er das friedliche Zusam-

mcnwohncu einer paritätischen Geistlichkeit und Bevölkerung

begünstige oder störe, und sonach zur Förderung oder zum

Nachtheile der staatlichen und bürgerlichen Wohlfahrt des

Landes ausschlagc. Nur hinweisen wollen wir auf die

zu Recht und in Kraft bestehenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, welchen erwähnte Verordnung nach unserer Ueberzcu-

gung zuwider ist.

1. Wir erachten sie als zuwiderlaufend dein § 12 unsc-

rer Staatsverfassung, welcher die Gewissensfreiheit als un-
verletzlich und die katholische Kirche als gewährleistet er-

klärt. Wir kathol. Geistliche haben bei unserer Weihe zum
Pricstcrstande dem jeweiligen Diöcesaubischofe und durch

ihn dem Oberhaupte der Kirche feierlich angelobt, den kirch-

lichen Vorschriften und Anordnungen gewissenhaften Gehör-
sam zu leisten. Diese Angclobnng haben Alle aus uns,
denen scclsorgliche Verrichtungen von der Kirche übcrtra-
gen worden, beim Antritte unserer Amtswirksamkcit, d. h.
bei der Installation öffentlich vor der Kirchen- und Staats-
behvrdc — vertreten durch das Decanat und Bezirksamt

— und im Angesichtc der Gemeinde erneuert. Da nun
unsere kathol. Kirchcnbehördc, welche von der aargauischcu
Staatsvcrfassnng sowohl anerkannt als in ihrer Rechtsaus-
Übung gewährleistet ist, uns die Verkündung einer gcmisch-
ten Ehe verbietet, die nicht gemäß den Forderungen des

kathol. Kirchenrcchtes eingegangen werden will; so können
wir der genannten Strasverordnnng keine Folge leisten,
ohne unser Gewissen schwer zu verletzen', und zwar es zu
verletzen zum Aergernisse der Tit. Kirchen- und Staatsbe-
hörden und der Gemeinde, die Zeugen unserer feierlichen

Angelobung gewesen sind.

2. Wir finden angeführte Verordnung ferner im Wi-
dcrspruch? mit dem eidgenössischen Concordatc, welches II
paritätische Stände der Schweiz — worunter auch Aargau
— im I. 1821 über Vcrlüudung gemischter Ehen abgc-

schlössen, und den 12. Juni 1822 in Kraft haben treten

lassen. Dieses Concordat schreibt seine Veranlassung einer
der kathol. Geistlichkeit vom römischen Stuhle zugckommc-
nen Untersagung der Einsegnung paritätischer Ehen zu,
die mitunter auch auf die Verkündung derselben ausgedehnt
wird, und besagt in Nr. 1. „Die Verkündung dieser Ehen
soll nöthigen Falls entweder durch den rcformirten Pfarrer
oder durch den Eivilbeamtcu vorgenommen werden." Da
der Stand Aargau dieses Concordat bis zur Stunde weder

aufgegeben noch als außer Kraft getreten erklärt hat, so

kann der Tit. h. Regieruugsrath seine unterm 2. März



erlassene Verordnung gegen uns Geistliche nicht geltend

machen, ohne demselben ofscnbar zuwider zu handeln.

3. Wir hegen endlich die wohlbcgründcte Ueberzeugung,

erwähnte Verordnung stehe auch nicht im Einklänge mit
dem Buchstaben und Geiste des Bundeschegcsetzcs, welches

den 3. December 1850 für die Schweiz bindende Kraft
erhalten und laut Art. 8. alle mit demselben im Wider-

spruche stehenden Bestimmungen der Kantonalgesctze außer

Kraft gesetzt hat. Denn der Wortlaut des Art. 2 desselben

besagt: „Ist die Promulgation einer solchen — d. h. pa-

ritätischen — Ehe vorgeschrieben, so ist dieselbe entweder

durch eine geistliche oder weltliche Behörde zu vollziehen."

Ohne Commentar erhellet hieraus zur Genüge, daß die-

sem Artikel zufolge keine kantonale Schweizerbehörde, eine

gesetzliche Bcstin?mung oder Verordnung erlassen darf, die

einen geistlichen Kirchenbeamten nöthigen wollte, eine Vcr-

kündung vorzunehmen, welche ihm kirchlich untersagt ist.

Und wollte man es versuchen, den Art. 5 benannten Gc-

setzcs zu Gunsten einer solchen kantonalen Verordnung aus-

zulegen, so müßte man zuvor dun gewiß wehcthnendcn

Vorwstrfe Raum geben und sagen: das Bundesehegesetz

enthalte Bestimmungen, die einander widersprechen und sich

gegenseitig aufheben. Denn gestattet der Art. 5 dieses

Gesetzes einer kantonalen Behörde den Erlaß einer Straf-
Verordnung, wie die vom 2. März abhin, so ist der Art. 2

desselben ein leerer und nutzloser Satz. — Uebrigens glau-
bcn wir, das Recht der Auslegung eines § oder Artikels
des Buudcschcgesctzcs stehe nicht einer kantonalen, sondern

der Tit. Bundesbehördc zu und auch nur sie habe die Be-

fugniß, zu erklären, ob eine kantonale Verordnung bc-

treffend die paritätischen Ehen im Einklänge oder Wider-

spruche mit dem Bundesehcgcsctze sei.

Wir könnten diesen Hinwcisungen noch beifügen, daß

der Tit. h. Regierungsrath des Kantons Aargau bis zum
2. März abhin durch wiederholte Verfügungen thatsächlich

beurkundet hat, es stehe Hochdcmselbcn nicht zu, gegen

das angezogene Bundcsgesetz einem katholischen Geistlichen

Gewissenszwang anzuthun. — Denn alle Vcrkündungen,
deren Vornahme katholische Pfarrer ans Gehorsam gegen

die Kirche bisanhin verweigert haben, ließ Hochdcrselbe gc-

mäß Art. 2 des Bundcsgesetzes durch weltliche Beamtete

vollziehen.

An diese kurzgefaßte Darstellung knüpfen wir nun die

ehrerbietige Bitte: Sie wollen, Hochgeachteter Herr Preist-

dent! Hochgeachtete Herren! unsere hier ausgesprochene

Ueberzeugung gütigst einiger Aufmerksamkeit würdigen, der-

selben billige Rechnung tragen und durch eine entsprechende

Schlußnahmc dahin wirken, -daß gedachte Verordnung des

Tit. h. Negierungsrathes sofort außer Kraft gesetzt, und

unserer Gewissensfreiheit und angelobten kirchlichen Unter-

würfigkcit laut Staatsverfassung kein weiterer Zwang ange-

thau werde.

Indem wir Hochsie dem Schutze des allmächtigen u«d

allweisen Lenkers der Völker inbrünstig empfehlen, haben

wir die Ehre, hicmit zu verbinden den Ausdruck unserer

vollkommensten Hochacbtung.

Bremgarten, den 5. Mai 1853.

Der Dccau: (Sign.) Kasp, Jnl. Meyer, Pfarrer.
Der Sekretär: (LiZn.) M. Birchmcier, Pfarrer.

" Zwei hochwichtige kirch-

liehe Feierlichkeiten finden dieser Tage im Dome zu Mari 5
Eiusicdeln statt. Sonntags den 27. empfängt Se. Gn.
Chorherr Aeby als infulirter Propst des St. Nikolaus-
Stifts von Freiburg die Benediction; Benediccnt ist Se.
Gn. Stephan, Bischof von Lausanne-Genf; Assistenten:
Se. Gn. Carl, Bischof von Basel, und Se. Gn. Heinrich,
Abt von Eiusiedclu. Dienstags den 29., am Feste St. Pe-
ter und Paul, empfängt sodann im gleichen Gvtteshause

Se. Gn. Abrecht von Halter als Weihbischof von Chur
die Consecration; Couseerator ist Se. Gn. Carl, Bischof
von Basel; Assistenten: Se. Kin. Stephan, Bischof, von
Lausanne-Genf, und Se. Gn. Heinrich, Abt von Einsie-
deln. Wir wünschen den beiden hochverdienten, künftiaen
Prälaten aus vollem Herzen: «»isMos-i

Appenzell. Die „Ueberstaatlichen" machen

großen Lärm, daß die kathol. Negierung von Appenzell

I. Rh. den Pfarrer in Oberegg abgefetzt habe und folgern
hieraus/ daß sie das Gleiche thun dürfen. Hieraus ist zu

bemerken, 1) daß Etwas, was ein Landrath von Appenzell

beschließt, deßwegen noch keineswegs au und für sich ein

fus eiroit summ bildet, denn der Appenzeller-Landrath könnte

so leicht über die Schnur hauen als ein anderer Rath in
St. Gallen oder Aargau, also nogo evnsvguontNim. Dann
2) im vorliegenden Fall sind aber auch die Umstände ver-

schieden; denn es ist unbestreitbar, daß der Landrathsbe-

schluß im Grunde nur die amtliche Vollstreckung einer von
der rechtmäßigcn Kirchen behör de an Herrn Pfarrer
Büchcler gerichteten Aufforderung ist. Der Hvchw. Bischof

hatte den Pfarrer von Obcrcgg gemahnt, auf die Pfarrei

zu resignircu. Herr Büchcler blieb hinter der Aufforderung
seines Oberhirteu zurück, und so erfolgte, bei der ohnehin

steigenden Aufregung der Gemüther, der fragliche Beschluß

des h. Landrathcs. Von Alters her wurden Versetzungen

und Abberufungen begründeter Geistlicher von der Regie-

rung und dem Hochw. Bischof durch gemeinsame Verfügung

geregelt. Im vorliegenden Fall ist die auf's gleiche Ziel
ausgehende Thätigkeit beider Gewalten unverkennbar. Der

(Siehe Beiblatt Nr. 26.)



Beiblatt zu Nr. 26 der Schweizerischen Kircheuzeitung 1858.

Bischof verlangte, daß dcr Pfarrer von Obcregg, seine

Pfründe abgebe, und als der Geistliche diesem Verlangen

nachzukommen zögerte, schritt die Regierung, der Colla-
tor von Obcrcgg, (ein wesentliches Moment mehr für
richtige Beurtheilung der Angelegenheit) zur Abberufung
des gegen die Willensäußerung seines geistlichen Oberhirten

renitenten Priesters; also: uoxu purltàm. Und hiemit

I'uuetuin.

^ Wallis. (Mitgth.) Gewisse Zeitungen haben es

dem Großen Rathe von Wallis arg verübeln wollen/daß
er in der neuesten Gesetzgebung auch Gotteslästerung
für ein Verbrechen hält und als solches bestrafen läßt. —

Merkwürdig — Also nur die b>ü minoium Zontmiu (die

Halbgötter) sollen unverletzlich sein und auch nicht durch

ein Wörtchen beleidigt werden dürfen ohne Preßproccß und

Zuchthaus; nur über einen Herrn von dcr Negierung soll

man nie ein verletzendes Wörtchen fallen lassen: dagegen den

höchsten Herrn Himmels und der Erde soll jeder Gassenbube

beschimpfen dürfen! Und es sollten also die Regierungen

nur die Geldsäcke der Aetionäre und Capitaliste'!! überwachen

und beschützen; sonst gäbe es nichts Ehrwürdiges, das

die Gesetze zu hüten hätten? Und worauf beruht denn ei-

gentlich zuletzt das Ausehen und die Geltung der Gesetze

und Obrigkeiten, wenn dcr Name Gottes nichts mehr gilt?
— Wenn man reden und schimpfen will, so sollte man
doch zuerst ein wenig denken und die Tragweite seiner An-

sichten messen, damit man sich nicht in solche ungereimte In-
consequcnzcn verfange.

>-« ü Die Ehrw. Missionäre, welche sich mit edler Selbst-

anfopferung dem mühcv.llen Auftrage unterzogen, während

acht Tagen den Gläubigen hiesiger Stadt die Glaubens-

Und Sittenwahrhciten an's Hprz zu legen, haben ihre Auf-

gäbe zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst und im Verlaufe

dieser Gnadenzcit manch Thräne entlockt, manches Herz ge-

rührt. 1>. Fr. Allet mit seiner tiefen Menschenkenntniß

und praktischen Volksthümlichkeit gefiel nngcmein in seinen

Standespredigten; U. Cech war mehr erschütternd als be-

lehrend und donnerte mit scharfeinschneidcnder Bcrcdsená'it

die Gottesgerichte in die schnldbefleckten Gewissen. Der Zu-

lauf des Volkes war täglich sehr groß und die F.richte

werden hoffentlich eben so erfreulich sein. Wir haben auch

noch nachzutragen, daß die Mission in Lenk, von denselben

Patres gepredigt, einen erstaunlichen Erfolg gehabt. Das

„Wochenblatt" berichtet, daß da über 2000 Commnnionen

ausgetheilt wurden und Manche drei Tage lang warten

mußten, bevor sie zur Beicht gelangen konnten, so über,-

füllt waren die Beichtstühle ; es wurden bis H Uhr Abends

Communconen ausgetheilt.' Wahr ist's also! Kostbar sind

die Tritte derer, die Frieden und Heil verkünden.

-« <5 Aargan. Eh vcrkiinîwûg. (Fortsetzung dcr kirchen-

rechtlichen Nachwcisnngcn.) III. Um nicht mit einer Menge
weiterer Citate, die uns zu Gebote ständen, immer dasselbe

zu wiederholen, laben wir dieselben mit den in vorletzter

Nummer dcr Kirchcnzcitnng angeführten zn beschließen für
gnt gefunden und lassen nun noch den einen und andern

Kirchcnrcchtslchrcr sein Urtheil üb.r ZtmilSMMg und

Kirchenstcihcit in betreffender Angelegenheit der Mischehen

anssprcchen.

4. Walter „Lehrbuch des Kirchcnrechts" (Bonn 1846.)
Seite 076 : „Es kann die Staatsgewalt die Kirche

„nicht nöthigen, von jenen Garantien abzustehen, weil,
„wenn die Kirche dieses thäte, darin ein religiöser Jndif-
„ferentismus läge, wodurch sie sich mit dem Grundprincip
„ihrer Existenz in Widerspruch setzen würde. Der kathol.

„Kirche muß es daher frei stehen, je nachdem jene

„Garantien ihr geleistet werden oder nicht, ihre Mit-
„Wirkung bei der abzuschließenden Ehe zn ertheilen oder

„zu verweigern" (nämlich entsprechend dcr obigen Al-
ternativc.) — Und auf einen Einwurf des Protestanten
Eichhorn antwortend, der dicßfalls Zwangsanwendnng
gegen die Kirche ans dem Grunde rechtfertigen will, „weil
es sich hier nicht um ein Hinderniß nach dem Dogma, son-

dcrn blos nach der Disciplin handle", bemerkt Walter
l. c. treffend: „Daraus würde folgen, daß, wo die Ehe
„eines gewesenen katholischen Geistlichen bürgerlich erlaubt
„ist, die Kirche dabei ihre Mitwirkung auch nicht verwei-

„gern dürfe, wei^ das Cölibat ebenfalls blos ein Discip-
„linargesetz ist. Mit solchen leichtfertigen Argumenten wird

^„in dieser schwierigen Materie nichts ausgerichtet." — Wirk-
lieh müßte nach dem aargauischen Edict vom 2. März
der ka'hol. Pfarrer im Aargan auch die nichtige und

verbrecherische Ehe eines apostatischen Geistlichen
von dcr K a n zcl verk ü n d c n und als „ E h e " tituliren

2. Knopp „Vollständiges, kathol. Eherccht" (Negcnsb.
4854.) Seite 444 : „Nach der Lehre der Kirche ist eine jede

„christliche Ehe ein Sacrament im engern Sinne und

„als solches liegt dieselbe selbstredend außer dem Kreise jeder

„bürgerlichen Gesetzgebung. In richtiger Auffassung dieses

„höhern Characters dcr Ehe in der christlichen Hcilsordnung

„haben denn auch die weltlichen Gesetzgeber von dem Zeit-

„punkte an, wo die Staaten als entschieden christliche auf-

„traten, die Bestimmungen über die Gültigkeit dcr Ehe

„ausschließlich dcr kirchlichen Gesetzgebung überlassen und

„sich selbst auf die Rcgulirung der bürgerlichen Wirkungen

-„der Ehe beschränkt.. '

„Bei einer solchen genauen Abgrenzung dcr beiden Gc-

„biete war ein Conflict zwischen Kirche und Staat in Be-

„trcff des für beide wichtigsten Zweiges der Gesetzgebung



„nicht denkbar; aber von dem Augenblicke an, wo weltliche,

„von der Häresie oder von dem ausgesprochenen Unglauben

„getragene Gesetzgebungen anfingen, abweichend von den

„kirchlichen Bestimmungen die Requisite zur Gültigkeit der

„Ehe ihrerseits aufzustellen, war nothwendig dieser

„Conflict gesetzt. Denn die Kirche mußte na-

„türlich ungeachtet aller entgegenstehenden ci-

„ vilrecht liehe n B e stimmn n g eni hr u nv er ä u ßerli-
„ches, eben weil in dem höhern sacramcntali-
„scheu Character der Ehe wurzelndes Recht der

„ausschließlichen Disposition über die Ehe auf
„ihrem geistlichem Gebiete unerschütterlich fest-

„halte n. "

Z. Daß selbst in dem unter einem protestantischen Kö-

nige stehenden Würtembcrg jeder Zwang in neuern

Zeiten beseitigt worden, zeigt uns LeRenK/, Institut, ckur.

vueles. slîatisl). 1853) 'IRm. II. p. 355 : „In rcxno IVuor-

„temliörxcnsi, ubi antolmo bonoelietio mutri-

„monii mixti pnroclx) sponsi loxidns eivilibns injunetn

„or-at, /inckie 1"iirocl>ii8 ontlioliens clclioiontibns eueelioni-

„bns nocossieriis zum nun ueli^itur, ut nnptiis tulibns

„bcnoäieul; iinn ?is ?niUe»n uut
eiu Uselem poruotis «5 «o —

Dieß also nicht etwa erst in Folge des erst ncch in Unter-

Handlung begriffenen Concordats!

4. Pcrma ncdcr, „Handbuch des gemeingültigen, ka-

thol. Kirchcnrcchts" (Landshnt 1857. » Seite 71b) : „Der
„kathol. Kirche muß es also freiste!),cn, je nachdem ihr
„jene Cantionen geleistet werden oder nicht, ihre Mitwir-
„kring zur Ehcabschließniig zu ertheilen oder zu versa-
„gen, und eine solche Weigerung kann weder für den

„katholischen noch für den protestantischen Ehetheil ein Recht

„der Klage oder der Beschwerde begründen; denn sie ist

„weder eine Strafznfügung, noch eine Rechtsverletzung,

„noch ein unübcrstcigliches Hinderniß der Ehccingchung.

„Sie ist keine Strafe, weil sie nie und nirgends als solche

„bezeichnet, ru.d in der That nichts weiter ist, als der ein-

„fachste Ausdruck der Mißbilligung, die sich die Kirche

„in diesem Falle n icht ve r s a g e n k a n n n och darf " u. s. f.

Uebrigcns sprechen, aufrichtig gesagt, sowohl Walter
als Pcrmaueder, um jeden Ctaatszwang abzuwenden

und zugleich jeden Conflict, auch mit unkatholischcr, ja
irreligiöser Gesetzgebung zu vermeiden, der Abtrennung
der b ürg crliche n Ehe von der kirchlichen zu stark das

Wort. Nein, das Uebel kann nur gehoben werden, wenn

vom Staate, — versteht sich, bei paritätischen nur hin-

sichtlich der Katholiken, uk.d des kathol. Ehetheilcs bot ge«

mischten Ehen, — die Ehcgcsetzgcbung der kathol. Kirche
anerkannt wird. — Will sich ein Katholik oder, eine Ka-

tholikin selbst derselben nicht fügen, so steht ja der Ueber-

tritt zum Protestantismus offen.

5. Wir wollen an den soeben ausgesprochenen Gedan-

ken noch ein Wort des gründlichen Canvnisten Noßhirt
anknüpfen, welches er über die Abtrennung von Kirche

und Staat überhaupt sagt. In seinem „Canonrschen Recht"

(Schafft). 1847) Seite 231 spricht er sich so ans: „Die
„katholische Kirche könnte auch frei sein von dem Schutze

„des Staates, so wenig sie das wünscht: und in Deutsch-

„land kann sie es nicht wünschen, weil sie als Feindin des

„Staates erscheinen würde krast der herrschenden und vom

„Staate überall begünstigten protestantischen Confession.

„Die kathol. Kirche will allerdings im Glauben und in
„der Disciplin frei sein von der Staatsgewalt; aber eben

„deshalb hat die Gesellschaft wie der Einzelne seine Frei-

„hcit, und achtet gerade auch die Unabhängigkeit des Welt-

„liehen Regiments. Der Katholik kann und will nicht an

„der weltlichen Ordnung rütteln, weil sie von Gott ist,

„er will keine Geschichte octrohren, sondern läßt der Gc-

„schichte ihren natürlichen Lauf. Ganz anders steht

„es da, wo man sich auch kirchlich dem Staate
„unterworfen fühlt; hier wirft man Staat und

„ K i r ch e u n t e r c i n a n d c r, w r l l e n t w e d e r d c n S t a a t
„zur menschlichen Kirche machen oder die Kirche
„dem Staat unterordnen und hat folglich nie

„stich. und die Staatsordnung hat hier nie F.e»

„d.n. Wir iöniiten dieses durch Ereignisse der Neuzeit bc-

„weisen, wenn dieses nöthig wäre." — In einer Nota

„auf Seite 234 sagt derselbe Verfasser: „Der Zweck des

„katholischen Kirchenthums in Beziehung ans den Staat

„ist nämlich der entgegengesetzte; die Freiheit des Ge-
„wisscnS der Einzelnen und der Kirche ist die

„ c r n z i g e S t ü tz e g c g c n d c n S t a a t s a b s o l u t i s m u s. "
Seite 703, bezüglich der Staatsgcsctze über Ehe und

Mischehe, sagt Noßhirt ferner: „Gerade bei dieser S ch n tz -

„losigkcit des canonischcii Rechts für die Katho-

„likcn ist es eine d o p p clt c P fli ch t d c r K i r chc, aller-
„orten streng an den einzelnen Bestimmungen
„der canonischcn Ordnung festzuhalten."

Schließlich noch ein Wort Noßhirts, das auf Seite 760

steht: „Der Standpunkt der gemischten Ehe ist natürlich
„ein moderner," (— nämlich insofern die katholische Kirche

erst in neuern Zeiten allgemeiner zu dispcusiren pflegt —)
„aber das Princip der Kirche ist in der katholischen Kirche

„ebenso consequent, wie billig aufrecht erhalten worden.

„Es ist schon hinlänglich ausgeführt, daß das System der

„katholischen und protestantischen Ehe nicht in Einklang
„gebracht werden kann, weil auch hier die kathol.
„Kirche ihre Selbständigkeit verlangt, während

„die protestantische Kirche gänzlich abhängig ist von den
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„Befehlen der Staatsgewalt. Auf diesem Grundsatz
„ist der neueste Kampf zwischen dem Königreich
„Preußen und dem Erzbischof von Drostc in
„Köln durchgekämpft worden."

—> ^ Jcht erst beginnt der Aargaucr-Mischehen-Vcr-
küuduugshaudcl bedenklich zu werden. Wie so? Nämlich
der „Schweizerbote" fängt selber an zu jammern: Wieder
sind, so schreibt das humane Blatt, drei Pfarrer in
Gefahr, dem Verbot der Mischehenv erkündnn g

von Seite ihrer intoleranten Obern zum Opfer
zu fallen. — Das müssen besondere Schooßkinder sein,
daß selbst der „Knöpflistccken" in Angst gerät!), es möchte

ihnen Uebels wieder fahren, — er, der bisher jubelnd im-

mcr wieder berichtete, wenn ein braver Pfarrer in den

Vertundhandcl verwickelt wurde. Nun, das wird doch ans

dem Jammer des „Schwcizerbotcn ersichtlich, dieser neue

aargauische Krouos (Zerstöruugs Gott) will seine eigenen
Kinder nicht ausspeiseu. — Wir fordern nun aber die

ganze katholische Geistlichkeit, die ganze katholische Schweiz

zur Aufmerksamkeit auf bezüglich des nun zu Geschehenden.

Auf der Höhcustnfe eines Principicukampfes müssen sich

drei katholische Geistliche für oder gegen ihre Kirche

ihren Bischof, ihren Priestcrcid erklären. Soll das Kampf
kosten? Soll das erst nach langem Wanken sich cutschci-

den? Schmach, rvenn's so wäre! — Aber aufgepaßt!
Warum weiß der „Schweizerbote", daß Gefahr da ist für
seine Getreuen, als deßwegen, weil der Moment schon
da war, wo sie sich hätten cuscheidcn sollen? Es

ist Gefahr, weil die gemischten Brautlc.te zur Hockzeit

drängen und es ist erst nur Gefahr, weil man es vertagte,

die Verküudung vorzunehmen oder zu verweigern. Dabei

hat aber doch dor „Schwcizerbote" in Mitleidenschaft gczo-

gen werden müssen, und nur zu vermuthlich hat er selbst

seinen Knöpflistecken in die Höhe gehoben und warnend den

Brautleuten zugcschuurrt: „Pressirt mir nicht so! Bringt
„mir meine Getreuen nicht so in Verlegenheit! Laßt das

„Ungcwitter zuerst vorbeisausen!" Ob dieses Manöver des

Fabius Eunctator gelingen werde, wird die Zukunst lehren.

Für katholische Geistliche, gehören sie dieser oder jeuer pv-

litischen Nicht..ng an, kaun es kein Zweifel sein, wie sie

zu handeln haben und wie die Kirche in solchen Fällen

handelt. —
»»> (Mitgth.) Die Redaction der „Kathol. Kirchcnzci-

tuug der Schweiz" ist ermächtigt, die Angabe des „Schwei-

zerloteu" vom 1L. Zuni abhiu, daß sich aus Acten ergebe,

„daß das ìilàt, gemischte Ehen zu vnlìtllîilll, im Kau-
ton Aargau nach dem Tode des Herrn Bischof
Ealzmaun mhrlnd ilk ErleUgUllg ikS Iiilchoflich.u KivhilZ
ìm October 1L54 von der Nuu.iàr eingeführt
tvnrde," neuerdings und so lange als Unwahrheit zu

erklären, als der „Schweizerbote" nicht seine Behauptung
aus den Acten selbst nachgewiesen, was er nimmer können

wird.,*)
>-< n Baden. (Brief v. 22.) Heute standen die HH.

Pfarrer Weissenbach von Baden und Meier von Nohrdorf
vor den Schranken des BczirkgcrichtS Baden, um sich gegen-

über einer von der Regierung erhobenen Klage, daß sie

durch Anwcndem eines nicht placctirteu bischöfl. Schreibens

das Placet übertreten haben, zu verantworten. Der schla-

gende Nachweis der beiden HH. Angeklagten, daß das bi-

schöfl. Schreiben kein allgemeiner Erlaß sei und daher des

Placetes nicht bedürfe, daß ferner das Placctgesetz nicht

rückwirkeu könne auf ein längst bestehendes kirchliches Vcr-
bot, daß sie endlich durch Befolgung des Vcrkündungsvcr-
botes weder das Kantonal- noch das Bundcsgcsetz übcrtrc-

ten haben — fruchtete nicht. Beide wurden als Uebertreter

des Placetgcsetzes in eine Strafe von 6t> Fr. und in die

Kosten verfallt. Die Minderheit des Gerichtes fand: Die
Angeklagten seien als kathol.sche Priester au das Kirchen-
gesetz gebunden, und dürfen wegen llebcrtretung eines mit
dem Kirchengesctz im Widerspruch stehenden StaatSgcsetzcS

nicht gestraft werden. Hat vielleicht bei Fällung dieses Ur-
theiles der Umstand mitgewirkt, daß der Pfarrer von Wet-

trugen letzten Sonntag eine nrcht-dispcnsirte Mischehe ver-
kündet haben soll?

Luzcrn. Nicken bach. (Brief.) Zm Kanton Lu-
zern ist es bezeichnend, daß jeder Anlaß benutzt wird um
Feste zu halten; wenn ein Schulhaus rcnovirt wird, wenn
eine Gemeinde ein neues Schulhaus bauen muß, wenn
der Cchulinspcctor kommt oder wenn cr fortgeht, alles muß
ein Fest geben. Vor acht Tagen hatten wir sogar hier ein
Fest mit Lobreden, versteht sich, als ein neues Sch.rlhaus
aufgerichtet wurde, wie manches Fest wird dieses Haus noch

erfahren, bis es steht und bewohnbar wird? Lehrer und
Schuljugend sangen, Züngliuge und Männer kegelten, Pfar-
rcr und Beamtete feslcteu sonst gebührend; wir gönnen
Jedermann seine Freude, glauben aber, daß dieses viele

„Festen" dein Voltswohl keineswegs zuträglich sei; „zuviel
ist ungesund" sagt das alte Sprüchwent.

>-> '»'Aus Buttisholz schreibt mau uns viel Schö-
ucs von einem Toaste, welchen Hr. Scminardirector Dula

*) Nach unserer Ansicht confund'rt der confuse „Schweizerlwte" zwei
ganz verschiedene Angelegenheiten, nämlich k. die Dispen-
sation einer gemischlcn Ehe, und 2. die Verkündung einer

nicht-dispensirten Ehe: über den erjt.rn Punkt hat allerdings,
wie längst bekam t, bcre.ls vor. circa i Jahren die Nunliatur eine

pst chigrmäsie Weisung an tab Ordinariat zur Handhabung der

allgemeinen Küchen.Disciplin gerichtet ; über den zweiten, jgt schwe-

benden, die Verkündung nich.,: isp.>>isieter Ehe» b tre.st»-
deu Punkt, hat dic Nuutiatur in keiner Weise intervennt.

(Die Redaction.)'



bei einer ersten hl. Messe gehalten und worin der Redner

namentlich die jungen Priester gewarnt habe, sich vor Volks-

gunst zu hüten. (Unser Einsender führt eine unleserliche

Handschrift und es ist ungewiß, ob Volks- oder Regie-
rungsgnnst gelesen werden soll?)

—> «-Aus Mark ach meldet man uns, daß die Gc-

meindc für ihre wichtige Pfarrei (an der Berner Grenze)

einen erfahrnen, ältern Pfarrer gewünscht habe (deren sich

mehrere gemeldet), von der h. Regierung jedoch mit einem

ganz jungen Herren bedacht worden sei; man glaubt, die

Regierung habe dieß deßwegen gethan, um das Volk für
den Antrag des Hrn. Nationalraths Segcsser, „daß die

Pfarrwahlen den Kirchgemcinden übertragen werden sollen,"

günstig zu stimmen.

^ Aus der protestantischen Schweiz. Daß derma-

lcn nicht alle Protestanten mit dem neuen Feldzuge

des Hrn. Keller u. Comp. gegen Bischof und Nuntiatur

einverstanden sind, beweisen folgende Erklärungen pro-
tcst a ntischer Zeitungen:

1) Die „Eidgenössische Zeitung" von Zürich warnt:
„Lassen wir Protestanten doch unsere katholischen Brü-
„der unbehelligt im Glauben ihrer Väter leben, welcher sie

„am Morgarten, in Scmpach, Näfels, Murten stärkte:

„lasse der Staat der Kirche ihre innere Freiheit, ohne zu

„rütteln an dem, was zu ihrem Begriffe gehört und was

„die katholische Welt anerkennt."

2) Der entschieden liberale und protestantische „Wäch-
ter" (aus dem Thurgau) schreibt: „Augustin Keller kann

„das Theologisiren nicht lassen; es muß ein Conflict wie-

„der bei den Haaren herbeigezogen werden, während es

„doch auf flacher Hand liegt, daß die katholischen Priester

„nur nach ihrer Pflicht, nach ihrem beschwor.:cn Worte hau-

„dcln, wenn sie gemischte Ehen nicht verkünden."

3) Im „Oberländer Anzeiger" (von Bern) end-

lich ist der Gedanke entwickelt, es sei natürlich, daß die

katholische Kirche sich bei gemischten Ehen „neutral" vcr-

halte, daß sie nicht mitwirke, um ihr eigenes religiöses

Princip nicht zu verletzen. „Verlangen die Brautleute gleich-

wohl den Dienst der Müwirknng, so sei es wiederum na-

türlich, daß die Kirche den verlangten Dienst anerbiete un-
ter Bedingungen, die das Brautpaar annehmen kann oder

nicht." Die „Neutralität" der Kirche ist im Grundsätze der

Freiheit so sehr begründet als in dem der Confession.

ÂULîtilîô. ,-< «- Was leisten die Sammcl-
Pfennige des Vereins für Glaubcns-Vcrbrei-
tung? Durch den im Zahre 1822 gegründeten Verein

der Verbreitung des Glaubens sind 160 neue Bisthümcr
oder apostolische Vicariate gegründet, Millionen von See-

len gerettet oder auf den Weg des Heils gebracht worden;

in einem einzigen Zahre hat man mehr als 150,000 Kin-
der vom Tode lesgekauft. Oecanien, noch iin Jahre 1822

nichts als ein Vcrbannungsort für Verbrecher, zählt heut

zu Tage mehr als 180,000 Nenbckehrte, deren Betragen

und Eifer an mehreren Orten an die Wunder Paraguay's
erinnern. Zehntausend J.idianer aus hundert verschiedenen

Stämmen, welche bis dahin immer mit einander in einen

Vertilgnngskricg verwickelt waren, vergraben im Jahre 1352

ihre Mordkcnlcn unter dein Kreuze des Erlösers, und bei

einer Bevölkerung von 2000 Ncubekehrten hat man jeden

Sonntag bis 5 0 Commnnicirende gesehen. So schafft und

erhält der Verein des Wochenpfennigs eine große Anzahl
von Bischöfen und Missionären ; er hat die Mittel verschafft,

Tausende von Kirchen, Schulen und Armenhäusern zu er-

richten. Zwcihundertsiebcnnndsechzig Bischöfe werden gegen-

wärtig in ihren Missionen durch diesen Verein unterstützt.
Die Zahl der Priester des Seminars der auswärtigen Mis-
sionen (Straße du Bac in Paris)/welche in den Missionen
Asiens verwandt werden, ist von 32 auf 97 gestiegen;

dasjenige der Lazaristcn von 13 ans 200, und das der Je-
suiten auf 780, ungerechnet der Bencdietincr, Dominicaner,
FranziScaner, Earmcliten, Scrvitcn, Nedemptoristen, Pas-

sionisten, Oblaten, Maristen n. s. w., welche alle Mitglic-
der ihrer Orden zählen, die den Missionen geweiht sind.
Die Vereinigten Staaten allein verdanken zur Stunde dem

Verein des wöchentlichen Pfennigs 45 Bischöse, 1700 Prie-
ster, 2000 Kirchen und mehr als 050 Erziehungs- und

Armenhäuser, welche unter den Heiden und Irrgläubigen
die mächtigsten Werkzeuge zur Bekehrung sind.

Piémont. Die Geistlichkeit des Bisthnms Mondovi hat

unter sich einen Verein wechselseitiger Hilfeleistung gestiftet,

den der Bischof nicht blos gebilligt, sondern dem er sich

selbst an die Spitze gestellt hat. In dem energischen Send-

schreiben, welches den Statuten vorangcdruckt ist, wird der

Zweck des Vereins näher entwickelt. „Was will unser

Verein?" heißt es. „Dem Clcrus unserer Diöcese die

Mittel verschaffen, sich gegenseitig unrcrstützcn zn können,

damit der Mitbrndcr inr Priesterstande nrcht im Elende

verschmachte, in das entweder Alter oder Verfolgung oder

ein anderes Unglück ihn gestürzt hat, damit seine Ergebung

nicht in Klcinmüthigkeit ausarte, damit die harte Nothwcu-

digkeit, diese gebieterische Rathgcberin der Menschen zum

Bösen, ihm nicht ein furchtsames Stillschweigen auferlege,

sie ihn nicht zu unverantwortlichen Schmiegsamkciten verleite,

nicht zu niedrigen Handlungen zwinge, damit er im Stande

gesetzt, die Würde seines Standes aufrecht zn erhalten,

nicht feigen Insulten ausgesetzt sei von Seite derjenigen,
die sein Amt gering schätzen und sein Wort unwirksam zu

machen sich bestreben." -

(Siehe Extra-Beilage Nr. 20.)
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Frankreich. Gelegentlich seiner Beleuchtung des von

der Zîegicrung projeetirten Verkaufs aller Grnndgüter der

Woblthätigkeitöanftalten bringt der „Univers" folgende No-

tiz: „Seit 1803 hat die Vermehrung der für milde Zwecke

gemachten Vermächtnisse :c. ze. mit dem Wiedererwachcn

und Erstarren des religiösen Sinnes gleichen Schritt gc-

halten. Von 1803 bis 1847 betragt die Gesammtsumme

aller Legate 122 Millionen Franken, nämlich 15 Mill,
unter dem ersten Kaiserreich, 50 Mill, unter der Nestan-
ration (1815 —1830) und 56 Mill, unter der Juli-Nc-
gierung bis zum 1. Januar 1847. Innerhalb der zehn

Jahre von jenem Datum bis 1. Januar 1857 haben die

Legate zc. trotz der Revolution von 1848, trotz der Krisen
aller Art und des Krieges die Summe von nahe 86 Mill.
Fr. erreicht."

Der religiöse Fortschritt in Frankreich macht sich

auch dadurch bcmcrtlich, daß man anfängt, die Sonn-und
Festtage besser zu heiligen. In Paris besteht ein Verein,
der sich die Beförderung der SonntagSheiligung zur Auf-
gäbe setzt. Er zählt schon über 5000 Mitglieder, und sein

Wirten verbreitet immer mehr Segen. Ein schönes Zeichen
seiner Thätigkeit besteht darin, daß er es auch schon dahin
gebracht hat, daß an hohen Festen viele Zeitnngsblättcr
nicht erscheinen.

Deutschland. Die Schweizer dürften mit besonderer

Aufmerksamkeit Nachfolgendes über den Gesellen verein
lesen und nachahmen. In München fand den 13. dieß

die Stiftungs-Jahresfeier des kathol. GesellenvereincS in

würdiger Weise statt. Früh halb 8 Uhr begab sich der

Verein mit der Fahne und seinen Vorständen in langem,

geordnetem Zuge, woran sich auch Vater Kolping und die

hier anwesenden Präsides der verschiedeneu. Zweigvereinc

Bayerns anschlössen, nach der herrlichen Bonifacinskirche.

Es hatten sich außerdem umy so viele Andächtige aus allen

Ständen e »gefunden, daß sie die Kirche mit ihren weiten

Räumen kaum zu fassen vermochte. Herr Abt Dr. Haue-

bcrg, der als Kanzelredner wie als Gelehrter rühmlichst be-

kannt »st, hielt eine ausgezeichnete Predigt, worauf Se.

Ercell. Herr Erzbischof Gregor das Hochamt cclcbrirtc. Wäh-

rend desselben empfingen alle Mitglieder des Vereines die

hl. Communion, und bewiesen hicdurch, daß der Wahlspruch

«Religion und Tugend" bei diesen Gesellen ein Wahr-
spra ch ist. Abends versammelte man sich im Saale des

Bürgervcrcincs im Augsburger Hof, da man schon im Vor-
ans wußte, daß die Räumlichkeiten des Gcsellenhauscs die

Zahlreichen auswärtigen und hiesigen Gäste nicht zu fassen

berumg. Alles war wirtlich angefüllt, der große Saal so-

Wohl als die vielen Nebenzimmer. Der päpstl. Nuntius,
Se. Excell. der Hochwst. Herr Erzbischof, der Negiern« gs-

Präsident Frhr. v. Zn-Rhein, die beiden Bürgermeister,
die Mitglieder des Landraths von Ober-Bayern, zahlreiche

Meister mit ihren Familien und sehr viele Freunde und
Gönner der Gesellenvcreinc ans dem geistlichen und welt-

lichen Stande verherrlichten das Fest mit ihrer Gegenwart.
Die Hitze -im Saale war wirklich tropisch, dennoch herrschte

während der drciviertclstündigen Rede des Gesellenvaters

Kolping, des besten Freundes des Gewerbestandes, die

größte Stille. Alles lauschte der eindringlichen Worte des

ausgezeichneten Redners, der die seltene Gabe besitzt, mit
den schlichtesten Worten so recht zum Herzen zu sprechen.

Er sprach hauptsächlich von der Wichtigkeit des Gewerbe-

und Mitt lstandes, der in Verbindung mit dem Bauern-
stand ein Hauptfactor ist, an denen alle revolutionären Be-

wegungcn scheitern müssen. Die Rede ist so ausgezeichnet

und stellt die Lage des Gcwcrbcstandes in so klare Farben,
daß es nur zu wünschen ist, daß sie durch den Druck ver-
öffentlicht, und dad rch zum Gemeingut wird.

-i- Oesterreich. Nach einem Schreiben aus Köln
wird die zehnte Generalversammlung katholischer Vereine
Deutschlands und Oesterreichs Heuer zu Köln am 6 7.
und 9. September gehalten werden.

Bayern. München. Der im Jahre 1853 gegründete

katholische Verein zur Erziehung der verwahrlosten Jugend
hatte im verflossenen Jahre eine Einnahme von 4466 fl.
30 kr. Seit einem Jahre hat dieser Verein gemäß einem

Vertrage mit dem Stifle St. Bonifaz seine Kinder zur Pflege
und Erziehung den Jüngern des hl. Bencdi.tus auf dem

Berge Andechs übergeben. Dort in bey Nähe des alten
Gotteshauses, bei der stärkenden Bcrgluft, unter der sorg-
samen Obhut frommer Klosterbrüder werden 36 Knaben zu
braven Menschen herangezogen. (Zur Nachachtung für die

Freunde der katholischen Bächteln-Anstalt in der Schweiz.)
England. Während der Fronlcichnams-Proccssion zu

Tuam, bei welcher der Bischof vr. M' Hale unter Assistenz
von mehreren Priestern das Allcrhciligste trug, schritt der

anglieanischc Geistliche Seymour, die hl. Schrift in der

Hand, gravitätisch auf den Bischof zu, und sagte zu ihm:
„I ch bin der Minister Jesu Christi zu Tuam, und ich pro-
tcstire feierlich gegen diese Ceremonie. Im Namen des

Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes." Man berück-

sicbtigte diese unerwartete Protestation nicht, und die Pro-
cession verfolgte ihren Weg. DaS Publicnm begleitete die-

selbe andächtig mit abgezogenen Hüten, wenn schon wegen
der Zudringlichkeit des ehrw. Seyipour etwas gezischt wurde.
Dieser aber postirte sich an den Eingang der kathol. Kirche,
und fordert: den Bischof oder seine Priester zur Controverse
heraus. Er blieb aber nicht lauge in dieser gefährlichen
Position und suchte sein Heil in der Flucht.
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Nordamerika. Vor Kurzem wurde der neue Bischof

von Hartfort, Migr. Mac Farland, vom Erzbischof von

Ncw-Uork conseciirt; neun Bischöfe wohnten der Feier bei.

Der neue Bisclwf ist >in geborncr Amerikaner und

ist kaum 3t) Jahre alt; sein Vorgänger Msgr. O'Reilly
befand sich auf dem Dampfer „Pacific", welcher vor zwei

Jahren ans der Fahrt von Liverpool nach Amerika spurlos

verschwunden ist.

Am 2. Mai wurde das IX. Provincial-Concil von

Baltimore eröffnet, und nach achttägigen Verhandlungen

wieder geschlossen. Den Vorsitz führte Erzbischof Kenrik

von Baltimore.

Achwcherischer P us-Verein.

Zur vorläufigen Kenntniß diene, daß die diesjährige

General-Versammlung wahrscheinlich im Laufe des

Monats August stattfindet; Tag und Ort wird später

definitiv angezeigt.

Letzte Woche wnrdcn an die Tit. Präsidenten der Orts-
Vereine die „apostolischen Schreiben" und die Schrift: „Ein
Wort über den PiuS-Vercin an die Katholiken dcr Schweiz"

versai dt. — Von einem dieser Pakete wurde die Adresse

(wahrscheinlich durch Zufall) abgelöst und dasselbe ist ohne

Angabe des Orts nach Solothurn zurückgewandert; jener

Orts-Vercin, welcher diese Vcrcinsschriften in Folge dieser

Vcrumständnngen nicht erhalten hat, ist ersucht, dieselben

bei Buchdrucker B. Schwendimann in Solothurn zu

reclamiren.

Empfangs- und DaàMigcn.

Für das schweizerische Capncincr-Klostcr in
N o r d - A mcrik a.

Ans dem Aargan Fr. 2.

Aus Nidwalden „ 20. —

Perionkl-Llzrenik. Erucunimgen. (Bern.) Zum Pfarrer auf
Miecourt tat Sc. Hechw. G». Blscbcf van Basel ten Hochw. Hrn.
H. Terrier, bisherigen Vicar in Delämont, ernannt. — Auf die

durch Talfal! erledigte'Pfarrstclle van Asucl ist Hochw. Hr. H. F üeg,
bisherigrr Pfarrer irr Vcndelinconrt, ernannt worden. fAargau.)
Als Pfarrvcrwefer von Sins ist Hechw. Hr. Pfarrer Josef Meier
in Dictwil erwählt worden. — s Zug.) Hochw. Hr. Domin. Bassard
ist an die Sacraments- und Nosencranzpfründe in Zug ernannt.

-s- Tadessâffe. fThurgau.) Mittwoch den Iß. dieß versck'led in

Wvl dcr Hachw. Augustin Merk, Conventual deß aufgehobenen

Klosters Fffchingen, in einem Alter von öl) Jahren. Bald nach dem

Eintritlc in den geistlichen Stand übertrug ihm fein Klosterobere die

damals unter der Collatur des Stiftes gestandene Psarrpfründe Duß»

nang, später diejenige in Bettwiesen. Im Jahre ILö!> wätlte ibn die

Pfarrgcmeicwe Wolfensbcrg zu ihrem Seelsorger. Allein schon nach

Umfluß eines Jahres verließ er diese Pfründe und nahm seinen Auf«

enthalt in Wyl, wo er seine angegriffene Gesundheit wieder berzustel»

len hoffte, jedock den allmäiig ühcrhandnrhmenden Schuierzcn endlich

erlag. Iî. I. p. — fPvi.) Eine tüchtige, junge Kraft bat die schwei-

zerisehe Capucincr-Provinz wieder, verloren, den Hechw. Capucincr

I'. g lorin Hofer, aus dem Münstenbale am äußecsten Ende Grau-
hündeus gegen das Tyrol, kaum 29 Jahre alt, ein Ordensmaun und

Priester, der voll Eifer und Frömmigkeit einige Ze t im Kloster zu

Solothurn und dann im llrsernthale als Pfarrgehülfe und Professor
wirkte und dcr ganzen Thalcinwohncrschaft lieb und werth gcworven
war. Er erlag einer in unserm Thale, vorzüglich aber in Andcrmatt
seit mehreren Wochen epidemisch herrschenden Krankcit, einer Art HalS-
bläun?, die zuerst unter Kindern als Group auftrat, balv aber auch

8—l l jährige Knaben ergriff, sowie erwachsene Personen, meistens männli-
chen Geschlechtes, dahinraffte und so bei ihrem Umsichgreiccn auch dcn

menschenfreundlichen Capucincr, der mit Aufopferung und Rastlosigkeit
dcn Kranken beistund, ergriff und nach Z Tage» schon zum Bpfer for»

dertc. — (Freiburg.) Dcr Clerus des Kls. Freiburg hat drei Glie-
dcr verloren: Hochw. HH. Joyt, Kaplan zu Cottcns, Clerc, Ka«

plan zu Riaz und ehemaliger Vorsteher am Semina.ium zu Freiburg,

Gump, Pfarrer von Acconciel, gestorben den ll). Juni.
' n

In der Stämpfli scheu Ncrlagohandluüg in Bern ist «schienen
und daselbst, sowie in alle» Buchhandlungen zu haben, in Soto-
thnrn in der Scher cr'scbcn Buchhandlung:

oder

Reihenfolge dcr kirchlichcn Ober» und Oberinnen in dcn
ehemaligen und noch bestehenden innerhalb dem gegcnwär-
lipcn Umfange dcr schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen

Bisthümern, Collegiatsstiften nno Klöstern (möglichst nach
ältern urkundlichen Quellen und neuern znverlaßigcn Mit-

theilungcn)
von

Egbert Friedrich ron Mülinen,
Mitglied der ii'tcr» s.h'veiz lisch n g sHichtsocsch.'Nd«» S s.itshast in B r>. der neuern
allgemeinen gcschichtfonsà-.den G sn.schaft der Sclîweiz. evreospHlidiren VN M'tgsied d Z

fünförtlich.'»r hijtvr.schcn V.reinö i > vu. r>, und Estr.'um tgli.d der àkiztvirs cl»

Erster Theil. — Preis Fr. 14.

Im Pcrtag von G. I. Mauz in Rcgensbnrg ist erschien«:
und in der Scherer'schrn Buchhandlung in Soloihnr» zu haben:

Cardinal, Erinnerungen an die

ì sh- ^ letzten vier Papste und au Rom
zu ihrer Zeit. Nebst einer biographischen Scizze des

Cardiaals. Ans dem Englischen von C. B. Nciching.
Fr. 3. 25.

Abonnement für das Weite Seinester.

Mit dcm I.Juli beginnt ein neues Halbjahrs-AbonnemenL auf die „Schwei-
zerische Kirchenzeitung." Wir ersuchen um frühzeitige Bestellungen, um unsere Leser

richtig bedienen zu können. Erpeditim de^,Ichmenschen Kircheyeitung.^
Verlag der S ch erer'schwir Buchhandlung In Solothur«. ' Druck von B Schw«n dla,ann in Solothurn.


	

